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 STADT WOLGAST 
6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Gewerbegebiet am Poppelberg“ 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 

Beratungsstand: 
Stadtvertretung vom ………………. 

 
 
 

Aufgestellt: 
Wolgast / Neubrandenburg, den 11.10.2023 
 

Stadt Wolgast     

Amt Am Peenestrom Burgstraße 6 17438 Wolgast Tel.: 03836 251189 Fax: 03836 2514189 anne.lafin@wol-
gast.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Bergamt Stralsund  x 

2. Hauptzollamt Stralsund  x 

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 19.07.2023  

4. Landesamt für innere Verwaltung M-V 22.06.2023  

5. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V  x 

6. Landkreis Vorpommern-Greifswald 21.07.2023 
25.09.2023 

 

7. Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast 26.06.2023  

8. Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 05.07.2023  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern 29.06.2023  

 

Nachbargemeinden: 

1. Gemeinde Rubenow   

2. Gemeinde Mölschow   

3. Gemeinde Krummin   

4. Gemeinde Sauzin   

5. Gemeinde Zemitz   

6. Gemeinde Rubkow 04.07.2023 keine Einwände 

7. Gemeinde Karlsburg   

8. Gemeinde Katzow   

9. Gemeinde Kröslin   

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 03.07.2023 bis zum 07.08.2023 ist keine Stellungnahmen eingegangen. 

1.   

2.   

3.   
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Wolgast nimmt zur Kenntnis, dass die Belange der Abtei-
lung Naturschutz, Wasser und Boden des Amtes durch die ge-
meindliche Planung nicht berührt werden. 
Die fachtechnischen Hinweise zum Immissionsschutz waren in die 
Begründung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, die 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Wolgast nimmt die Feststellung des Landesamtes für in-
nere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, dass sich im Gel-
tungsbereich der Planung keine gesetzlich geschützten Festpunkte 
der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern befinden, zur Kenntnis.  
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald war am Verfahren beteiligt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und der Hinweis des Landkreises Vorpommern-
Greifswald werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen und im erforderlichen Umfang in die Planung einge-
stellt. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Wolgast nimmt die Hinweise, Anregungen und Beden-
ken des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Amt für Bau, Na-
tur- und Denkmalschutz, SG Bauleitplanung/Denkmalschutz, SB 
Bauleitplanung zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. Dem wird gefolgt. 
 
Zu 3. Die Überschrift wird geändert in Präambel zur 6. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 8. 
 
Zu 4. Dem wird gefolgt. 
 
Zu 5. Dem wird gefolgt. 
 
Zu 6. Dem wird gefolgt. 
Zu 7. Dem wird gefolgt. 
 
Zu 8. Dem wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 
Zu 9. Dem wird gefolgt. 
 
Zu 10. Der Text Teil C enthält einen entsprechenden Hinweis, der 
aus dem wirksamen Bebauungsplan unverändert bleibt. 
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Da die Grundsicherung der Stadt Wolgast nicht die Flächen am 
Ostrand erreicht, sind hier Löschwasserentnahmemöglichkeiten zu 
schaffen. Entsprechende Regelungen werden Bestandteil des 
städtebaulichen Vertrages. 
 
Zu 11. Die Stellungnahme der uNB liegt vom 25.09.2023 vor. 
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Die Stadt Wolgast nimmt zur Kenntnis, dass im Plangeltungsbe-
reich keine Bodendenkmale bekannt sind. 
Der Hinweis zu möglichen Funden aus dem wirksamen Bebau-
ungsplan wird entsprechend geändert. 
 
 
Der fachtechnische Hinweis war Bestandteil des Entwurfes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Wolgast nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Amtes für 
Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung keine Einwände gegen die 
gemeindliche Planung bestehen. 
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Die Stadt Wolgast nimmt die fachtechnischen Hinweise des Stra-
ßenverkehrsamtes zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Die Stadt Wolgast nimmt zur Kenntnis, dass das Bebauungsplan-
gebiet Bereiche des geförderten Breitbandausbaus berührt. 
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Die Stadt Wolgast nimmt zur Kenntnis, dass für den Plangeltungs-
bereich keinen Informationen zu einer Kampfmittelbelastung und 
Hochwassergefährdung vorliegen. 
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Der aktuelle B- Plan enthält Auflagen, wie die Eingriffe gemäß Pla-
nung zu kompensieren sind. Die Festlegung der Kompensation er-
folgte bei Aufstellung des B- Plans im Jahr 2000 und ist bis heute 
gültig, da die erfolgten B- Plan - Änderungen nicht zu einer Verstär-
kungen der Wirkungen des B- Plan- Gebietes auf Natur und Land-
schaft führen. Die vorliegende B- Plan - Änderung lässt im Indust-
riegebiet nun auch die Aufstellung von PV- Anlagen zu. Dies ist 
wirkungsfreieste aller möglichen Vorhabenarten.  
 Zum Nachweis der Erbringung der erforderlichen Kompensation 
laut B- Plan - Festsetzung werden folgende Berechnungen in die 
Begründung eingestellt: 
 Laut Festsetzung des Ursprungs- B- Planes sind pro 200 m² neu 
zu versiegelnder Fläche 30 m² mit 1 großkronigen oder 2 kleinkro-
nigen Bäumen zu pflanzen. Da die durch die Änderung verursachte 
Versiegelung durch Stützen und Fundamente 200 m² nicht über-
schreiten, sind die zuvor genannten Größenordnungen zu gewähr-
leisten. Dies entspricht bei 26.484 m² Industriegebiet bei einer GRZ 
von 0,8 einer versigelten Grundfläche von 21.187 m². Somit wären 
3.180 m² Hecke zu pflanzen. 
Diese sind vorzugsweise in der 3.793 m² großen Anpflanzfestset-
zung innerhalb des Geltungsbereiches der Änderung zu realisie-
ren. Die Pflanzungen auf den Grundstücken werden somit eine 
Teilmenge der Anpflanzfestsetzungen. 
 Die Größe der seit dem Jahr 2000 sukzessive aufgewachsenen 
Waldfläche beträgt laut Einschätzung der Forst 6.953 m². Hier sind 
überwiegend Ahorn, einige Birken und eine Strauchschicht aus hei-
mischen Sträuchern vorhanden. 
Die Gleichwertigkeit wurde von der uNB bereits anerkannt. 
Bei Berechnung der Kompensationsflächenäquivalente auf Grund-
lage der Wertstufen der entsprechenden Kompensationsmaßnah-
men gemäß HzE, bei Berücksichtigung eines Leistungsfaktors von 
0,5 ist festzustellen, dass der geforderte Kompensationsumfang im 
Änderungsbereich erbracht wurde. 
1.12 Anlage von Wald durch Sukzession: 2,0 x   6.953 m²  = 13.906 
x 0,5 = 6.953 Kompensationsflächenäquivalente 
2.13 Anlage von Feldgehölzen:                   2,5 x   3.793 m²  =   9.482 
x 0,5 = 4.741 Kompensationsflächenäquivalente. 
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Die Ermittlung und Darstellung der Ersatzbäume wird korrigiert. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Zweckverbandes Wasser/Ab-
wasser Boddenküste werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Wolgast nimmt zur Kenntnis, dass sich der Zweckver-
band auf eine alte Stellungnahme bezieht.  
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Landesforst Mecklenburg-Vor-
pommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Wolgast nimmt zur Kenntnis, dass die Landesforst Meck-
lenburg-Vorpommern das Einvernehmen herstellt.  
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